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Vorwort

Eine Promotion ist ein langer Weg mit Höhen, aber auch Tiefen. Unzäh
lige Tage und Nächte, damit verbundener Stress und oft Frust wechseln sich 
mit ertragreichen Zeiten, bereichernden Gesprächen und Erfolgserlebnissen 
ab. Nun, da das Vorhaben abgeschlossen ist und ich die Entscheidung für 
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Erreichte. Doch ohne die Unterstützung einer Vielzahl lieber Menschen 
wäre ich wohl nicht zu diesem Punkt gelangt.

Daher habe ich zuerst und vor allem meinem Doktorvater, Herrn Profes
sor Dr. Raimund Waltermann, zu danken, der mich nicht nur durch seine 
wissenschaftliche Kompetenz geprägt und gefördert hat. Herrn Professor Dr. 
Stefan Greiner danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens und 
seine konstruktive Kritik. Auch Herr Dr. Klaus Olschewski, auf dessen 
Vorschlag das Thema der Arbeit zurückgeht, verdient meinen besonderen 
Dank. In tiefer Verbundenheit danke ich meinen ehemaligen Kollegen des 
Lehrstuhls, Frau Claudia Christ, Herrn Dr. Sebastian Neumann, Herrn Ste
phan Seiwerth und Herrn Joachim Wenning, die mir stets Ansprechpartner 
waren und mir viel schöne Zeit – auch abseits der Wissenschaft – bescher
ten. Besonders hervorzuheben sind aus diesem Kreise Herr Martin Assen
macher und Frau Antonia Reitter, die mich mit ihren stets gewinnbringenden 
Diskussionsbeiträgen während des Erstellens und ihren kritischen Anmer
kungen beim Korrekturlesen des Manuskripts überobligatorisch unterstütz
ten. Die fruchtbaren Gespräche im Rahmen des Doktorandenseminars, an 
welchem zusätzlich zu einigen der bereits Genannten auch Frau Carolin 
Dürig, Herr Professor Dr. Joshua Fairfield, Herr Florian Kolling, Herr Dr. 
Alexander Koof, Herr Benjamin Momberger und Frau Lioba Sternberg be
teiligt waren, haben ebenfalls einen großen Anteil an dem nun vorliegenden 
Werk. Gern denke ich an die interessanten Abende bei Pizza und Rotwein 
zurück.

Der größte Dank gilt jedoch meiner Familie: meiner lieben Freundin 
Katharina Maschke, die mich auch in den schwierigen Phasen stets ertra
gen hat und dabei nicht müde wurde, mich aufzubauen, meiner Großmut
ter, die durch ihre Großzügigkeit maßgeblichen Anteil an der Veröffent
lichung hat, sowie schließlich meinen Eltern, die mich während des ge
samten Studiums bedingungslos unterstützten und förderten. Ihnen ist diese 
Arbeit gewidmet.
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Die Arbeit ist im Juni 2013 von der Rechts und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Bonn als Dissertation angenommen worden. Litera
tur und Rechtsprechung sind bis August 2014 berücksichtigt.

Bonn, im September 2014 Daniel Krämer
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Einleitung

A. Untersuchungsgegenstand

Richtigkeitsgewähr des Tarifvertrags? – Diese Fragestellung ist nicht neu: 
Das BAG stellte sich die Frage der Richtigkeitsgewähr im tarifrechtlichen 
Zusammenhang bereits in einer Entscheidung von 19691 und bejahte sie 
darin. Bis heute hält das BAG (im Grundsatz) daran fest und bestätigte dies 
in einer Vielzahl von Entscheidungen.2 Die Diskussion um die Richtigkeits
gewähr des Individualvertrags ist noch älter und geht auf den grundlegenden 
Beitrag Schmidt-Rimplers3 über „Grundfragen zur Erneuerung des Vertrags
rechts“ von 1941 zurück. Die Bedeutung der Richtigkeitsgewähr für die 
Wissenschaft und Praxis scheint grundlegend. Kaum eine Auseinanderset
zung, welche sich mit den Grundlagen der Rechtsgeschäfte, der Inhaltskon
trolle oder der Privatautonomie beschäftigt, kommt seit Schmidt-Rimplers 
Aufsatz von 1941 daran vorbei, die Richtigkeitsgewähr des Vertrags zu 
diskutieren. Bisweilen ist – insbesondere im allgemeinen Vertragsrecht – 
derart viel in diesem Zusammenhang publiziert worden, dass sich die Lite
ratur, auch wegen der stetigen Weiterentwicklung, vollends kaum noch 
überschauen lässt.

Im Kern geht es bei der Frage nach der Richtigkeitsgewähr darum, das 
Zusammenspiel zwischen Selbstbestimmung und Gerechtigkeit in Verträgen 
zu beschreiben. In der ursprünglichen Lehre der Richtigkeitsgewähr wird 
die Richtigkeit an das Ende der Überlegungen gestellt. Es sollen in der 
Rechtsordnung nur hoheitliche oder private Gestaltungen zum Tragen kom
men, welche ein richtiges Ergebnis verbürgen.4 Im Zusammenhang mit dem 
Vertrag wird sodann begründet, warum unter gewissen und unterstellten 
Bedingungen vertragliche Inhalte richtig und aus diesem Grund grundsätz
lich von der Rechtsordnung anzuerkennen sind. Da die Rechtfertigung des 
Vertrags unter Geltung des Grundgesetzes keine große Bedeutung mehr hat, 
wird heute versucht, aus der Lehre Schlussfolgerungen für staatliche Ein
griffe in vertragliche Inhalte zu ziehen. Soweit eine Richtigkeitsgewähr 
besteht, soll der Vertrag etwa keiner gerichtlichen Kontrolle unterliegen. 

1 BAG, 03.10.1969 – 3 AZR 400 / 68 – BAGE 22, 144 (151 f.).
2 Zuletzt BAG, 25.09.2013 – 4 AZR 173 / 12 – juris Rn. 27.
3 Schmidt-Rimpler, AcP 147 (1941), 130 ff.
4 Schmidt-Rimpler, AcP 147 (1941), 130 (161 ff.).
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Auf diesen Ansatz wird insbesondere bei Tarifverträgen zurückgegriffen und 
ist dort im Grundsatz nahezu unwidersprochen.

An dieser Stelle setzt der Kern der Arbeit an. Denn ob sich die Ideen der 
Richtigkeitsgewähr auf die Situation eines Tarifvertrags übertragen lassen, 
wurde bislang noch nicht grundlegend untersucht und selten überhaupt in 
Frage gestellt, obgleich die Übertragung zumindest fragwürdig erscheint. 
Immerhin lehnte Schmidt-Rimpler eine Übertragung ab.5 Und immerhin 
macht es für die Beurteilung der gefundenen Regelungen einen Unterschied, 
ob zwei Parteien Regelungen für sich treffen und es dabei um die Verwirk
lichung ihrer eigenen Interessen geht oder ob, wie bei Tarifverträgen, Par
teien einen Vertrag schließen, welcher die Regelung von Rechtsverhältnissen 
Dritter beabsichtigt und zudem normativ für diese Dritten gilt. Die vorlie
gende Untersuchung macht es sich daher zur Aufgabe, die Übertragung der 
Lehre von der Richtigkeitsgewähr auf Tarifverträge kritisch zu hinterfragen 
und gegen die teils politisierende Verwendung des Begriffs zu opponieren.

B. Gang der Untersuchung

Um einen Zugang für die zentrale Fragestellung zu erhalten, ist es zu
nächst notwendig, die zivilrechtlichen Grundlagen der Richtigkeitsgewähr 
herauszuarbeiten (1. Teil). Dabei wird der Fokus auf Bedingungen und Vo
raussetzungen einer Richtigkeitsgewähr des Individualvertrags sowie die 
sich aus einer Richtigkeitsgewähr ergebenden Folgen gelegt (A. und B.). Es 
geht nicht um eine grundlegende Stellungnahme zum Begriff der Richtig
keit. Ziel dieser zivilrechtlichen Grundlagen soll es auch nicht sein, ver
schiedene Vertragsmodelle einander gegenüber zu stellen und daraus ein 
überlegenes herauszufiltern. Dies ist – auch unter Einbeziehung der Rich
tigkeitsgewähr als Vertragsmodell – Gegenstand einer kaum zu überschau
enden Vielzahl von Abhandlungen gewesen.6 Will man aus der Lehre der 
Richtigkeitsgewähr Folgen für die Einschränkung staatlicher Eingriffe ablei
ten, muss die ursprüngliche Idee weiterentwickelt werden (B. II.) Um wei
terhin von Richtigkeitsgewähr im Sinne Schmidt-Rimplers sprechen zu 
können, ist darauf zu achten, dass die Anknüpfungspunkte der Modifizie
rung dieselben sind wie die ursprünglichen. Die Schwierigkeit besteht darin, 
dass mit der Richtigkeitsgewähr verbunden oder mit ihr zumindest sugge
riert wird, dass eine Richtigkeit positiv vorliegt und nicht etwa nur, dass der 

5 Schmidt-Rimpler, AcP 147 (1941), 130 (Fn. 41); ders. in: Festschrift für Raiser, 
S. 3 (13).

6 Vgl. aus jüngerer Zeit monographisch etwa Busche, Privatautonomie und Kon
trahierungszwang, S. 13 ff.; Heinrich, Formale Freiheit und materiale Gerechtigkeit, 
S. 177 ff.; Stütze, Die Kontrolle der Entgelthöhe im Arbeitsrecht, S. 133 ff.
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Vertrag keine (groben) Unrichtigkeiten enthält.7 Letzteres hätte Auswirkun
gen auf die Bestimmtheit der Voraussetzungen (B. IV.). Im Ergebnis streitet 
daher heute kaum jemand ab, dass es Individualverträge in ganz erheblicher 
Anzahl gibt – sie dürften zahlenmäßig die Mehrheit bilden –, die keine 
Richtigkeit im Sinne der Richtigkeitsgewähr bieten. Kritikwürdige Aspekte 
der Richtigkeitsgewähr, insbesondere der schwierige Begriff der Richtigkeit, 
werden dabei angesprochen (B. I.), die Lehre wird jedoch nicht grundsätz
lich in Frage gestellt, da sich in diesem Fall eine Übertragung auf Tarifver
träge bereits erübrigte.

Unter Berücksichtigung der gewonnen Erkenntnisse wird sodann die 
Übertragbarkeit der Richtigkeitsgewähr auf Tarifverträge untersucht (2. Teil). 
Dabei stehen zunächst die herausgearbeiteten Voraussetzungen der Richtig
keitsgewähr im Vordergrund, die bei einem Vergleich von Unterschieden 
und Gemeinsamkeiten zwischen Individualvertrag und Tarifvertrag auf letz
teren angewendet werden (C.). Insbesondere werden die dem Individualver
trag fremde Möglichkeit von Kampfmaßnahmen (C. I. 1. b)) gegenüber dem 
potenziellen Vertragspartner sowie das allgemeine Postulat, Arbeitgeber(ver
bände) und Gewerkschaften seien gleich stark (C. III. 2.), hinterfragt. Der 
im Zusammenhang mit der Richtigkeitsgewähr größte Unterschied besteht 
jedoch im Ziel der Regelungen eines Tarifvertrags, der nicht nur das Ver
hältnis der Vertragsparteien zueinander, sondern vor allem das Verhältnis 
Dritter, nämlich der jeweiligen Mitglieder zueinander, behandelt (D.). Hier 
liegt der Schwerpunkt des zweiten Teils und dieser Untersuchung insgesamt. 
Prämisse ist immer wieder die Rückbesinnung auf die ursprüngliche Rich
tigkeitsgewähr. Nur dadurch können begriffliche Missverständnisse vermie
den werden.

Im dritten und letzten Teil werden die von Rechtsprechung und Literatur 
angenommenen und für die Praxis wichtigen Anwendungsfelder der Rich
tigkeitsgewähr des Tarifvertrags aufgezeigt und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse des zweiten Teils beurteilt. Dies sind insbesondere die gericht
liche Kontrolle von Tarifverträgen (A.), bestimmte Aspekte tarifdispositiven 
Gesetzesrechts (C.) sowie die Richtigkeitsgewähr als Funktionsvorausset
zung der Tarifautonomie (E.). Wenn die Richtigkeitsgewähr nach dem hie
sigen Verständnis keine Aussagen über die Fragestellungen in den genannten 
Anwendungsfeldern treffen kann, werden jeweils kurz andere Lösungswege 
vorgeschlagen, die allerdings im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand 
der Arbeit nicht umfassend dargelegt werden können. Abschließend be
schäftigt sich die Arbeit mit anderen kollektiven Regelungswerken des Ar
beitsrechts, wie beispielsweise der Betriebsvereinbarung oder kirchlichen 
Arbeitsvertragsregelungen, in deren Zusammenhang immer wieder von einer 

7 Vgl. bereits Canaris, AcP 184 (1984), 201 (883).


